
Grund-
Voraussetzungen 
auf der Rückseite!

Perspektiven für ausländische SchülerInnen,
Auszubildende und ihre Betriebe

Auszubildende und SchülerInnen 
ab 16 Jahren

haben – bei Erfüllung aller 
Kriterien – die Chance, eine 
unbefristeten  
Aufenthaltstitel zu erhalten.

Vorteile:

keine Unsicherheiten durch zeitlich begrenzte
Aufenthaltstitel

keine  zusätzlichen  bürokratischen Auflagen bei der
Beschäftigung

verlässliche und sichere Planung bei Ausbildung 
und Anstellung

Motivation in Schule und Betrieb

Das Projekt „Ammerland@(Net-)Work“ wird im Rahmen des
Programms „WIR – Netzwerke integrieren Geflüchtete in den
regionalen Arbeitsmarkt“ durch das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und die Europäische Union über den Europäischen
Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert.



Projekt:
Ammerland@(Net-)Work
integration@kvhs-ammerland.de
04488 73886-55

Beratungscafé
an der BBS Ammerland
Raum 6.3.02 
montags von 13:00 bis 14:30 Uhr

Kontaktieren Sie 
uns für weitereInformationen undBeratungstermine

Das Projekt „Ammerland@(Net-)Work“ wird im Rahmen des
Programms „WIR – Netzwerke integrieren Geflüchtete in den
regionalen Arbeitsmarkt“ durch das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales und die Europäische Union über den Europäischen
Sozialfonds Plus (ESF Plus) gefördert.

Grundvoraussetzungen:

Für Auszubildende und SchülerInnen zwischen 16 und 18 Jahren:
5 Jahre Aufenthaltserlaubnis am 16. Geburtstag: Antrag sofort
möglich
5 Jahre Aufenthaltserlaubnis nach dem 16. Geburtstag: Antrag
ist mit 18 möglich

Ab 18 Jahren:
5 Jahre Aufenthaltserlaubnis und
Erste Aufenthaltserlaubnis vor dem 18. Geburtstag bekommen

Wir beraten zu allen weiteren Fragen und Voraussetzungen
rund um das Aufenthaltsrecht.

Zum Beispiel: Wo stelle ich einen Antrag? 
Welche Nachweise benötige ich?

Wir helfen bei der Antragstellung!
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